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Sehr geehrter Herr Präsident Prof. Dr. Voßkuhle, 
 
 
1. 
 
Anbei meine Antwort auf die Stellungnahme des Ministerialrats Wagner zur „Dienstpflichtverletzung“. 
Ich wiederhole auch Ihnen gegenüber, ich habe Ihnen am 21.03.2017 keine Beschwerde wegen einer 
„Dienstpflichtverletzung“ durch Mitarbeiter des AR-Registers gesendet. Sondern ich habe mich beschwert 
a) über die Niveaulosigkeit der Bearbeitung meiner Verfassungsbeschwerde und b) wegen der 
vorsätzlichen Missachtung von Recht und Gesetz (§§ 13, 14 BVerfGG; Art. 97 (1), 103 (1) GG). 
 
Ich glaube nicht, dass den Verhaltensweisen im AR-Register allein mit der Geschäftsordnung zu begegnen 
ist, zumal diese Geschäftsordnung zweifelsohne deutliche Schwächen hat (Anlage 1 VG17_...). Das 
Thema ist meines Erachtens strafrechtlich zu behandeln, denn die betreffenden Personen müssen ja 
einmal „nachgewiesen“ haben, dass sie die Fähigkeit zum Richteramt mitbrachten. Dies setzt eine 
Selbstreflektion voraus, die Wirkung der Verletzungen von Strafgesetzbuch und Grundgesetz einschätzen 
zu können. 
 
Die Anlage 1_VG15_... zeigt deutlich, dass unter Berücksichtigung der Plenumsbeschlüsse entspr. § 14 
(4) BVerfGG Verfassungsbeschwerden aus dem Bereich der Zivilgerichtsbarkeit A.III. (als ein Beispiel) 
„Sozialrecht und Beitragsrecht der Sozialversicherungen (KV, PV)“ auch weiterhin in den Aufgabenbereich 
des Zweiten Senats fallen. Damit ist auch unter Beachtung aller Plenumsbeschlüsse die Zuordnung zum 
Ersten Senat ein Bruch von §§ 13, 14 BVerfGG. Damit wiederum ist zweifelsfrei die Planung des Ersten 
Senats, die seit 2011 eine Bearbeitung „Sozialrecht“ durch Herrn Kirchhof vorsieht, gesetzeswidrig.  
 
Es zeigt sich allerdings auch, dass seit 2016 über die Plenumsbeschlüsse A.III. Verfassungsbeschwerden 
aus dem Bereich Zivilgerichtsbarkeit, die vom Ersten Senat übernommen Ausnahme-Rechtsbereiche auch 
den Punkt 24. „Wirtschaftliche Fragen der gesetzlichen Krankenversicherung“ umfassen. Dieses 








